Antrag auf Erlass eines Pfandungs- und
Uberweisungsbeschlusses insbesondere
wegen gewohnlicher Geldforderungen

Raum fur Kostenvermerke und Eingangsstempel

Es wird beantragt, den nachfolgenden Entwurf
als Beschluss zu erlassen.
[] Zugleich wird beantragt, die Zustellung zu

Amtsgericht vermitteln (CJ mit der Aufforderung nach
§840 der Zivilprozessordnung — ZPO).

[] Die Zustellung wird selbst veranlasst.

Vollstreckungsgericht

Es wird gemaf dem nachfolgenden Entwurf des
Beschlusses Antrag gestellt auf

[] Zusammenrechnung mehrerer Arbeitseinkom-
men (8850e Nummer 2 ZPO)

[] Zusammenrechnung von Arbeitseinkommen
und Sozialleistungen
(8850e Nummer 2a ZPO)

[] Nichtberticksichtigung von Unterhaltsberech-
tigten (8 850c Absatz 4 ZPO)

Es wird beantragt, Prozesskostenhilfe zu
bewilligen.

[] Prozesskostenhilfe wurde gemaR anliegen-
dem Beschluss bewilligt.

Anlagen:

[] Schuldtitelund  Vollstreckungsunterlagen
[] Erklarung tber die personlichen und wirt-
schaftlichen Verhaltnisse nebst Belegen

Ll

Verrechnungsscheck fur Gerichtskosten
Gerichtskostenstempler

Gerichtsvollzieherkosten kénnen per Last-
schrift von folgendem Konto eingezogen
werden:

Kreditinstitut:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Kontoinhaber/-in:

Datum (Unterschrift Kontoinhaber/-in)

(Unterschrift Antragsteller/-in)




Amtsgericht
Anschrift:

Geschaftszeichen:

Pfandungs- und Uberweisungsbeschluss
in der Zwangsvollstreckungssache

des/der

Herrn/Frau/Firma

vertreten durch

Herrn/Frau/Firma

Aktenzeichen des Glaubigervertreters

Bankverbindung

[] des Glaubigers

[] des Glaubigervertreters

Kreditinstitut:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

— Glaubiger —

gegen

Herrn/Frau/
Firma

vertreten durch

Herrn/Frau/Firma

Aktenzeichen des Schuldnervertreters

— Schuldner —

Nach dem Vollstreckungstitel/den Vollstreckungstiteln
(den oder die Titel bitte nach Art, Gericht/Notar, Datum, Geschaftszeichen etc. bezeichnen)




kann der Glaubiger von dem Schuldner nachfolgend aufgefiihrte Betrage beanspruchen:

€| [ Hauptforderung [] Teilhauptforderung
€| [ Restforderung aus Hauptforderung
[] gemaR anliegender
€| [] nebst % Zinsen daraus/aus Aufstellung
Euro
seit dem
€| [] nebst Zinsen in Hohe von [] 5 Prozentpunkten
] 8 Prozentpunkten
[] 2,5 Prozentpunkten
Uber dem jeweiligen Basiszinssatz daraus/aus Euro
seit dem
€| [] Saumniszuschlage gemaR § 193 Absatz 6 Satz 8 des Versicherungsvertrags-
gesetzes
€| [ titulierte vorgerichtliche Kosten [] Wechselkosten
€| [ Kosten des Mahn-/Vollstreckungsbescheides
€| [] festgesetzte Kosten
€| [ nebst 4% Zinsen daraus/aus Euro
seit dem
€| [ nebst Zinsen in Hhe von 5 Prozentpunkten tGber dem jeweiligen Basiszinssatz
daraus/aus Euro seit dem
€| [] bisherige Vollstreckungskosten [] gemaR anliegender Aufstellung
€| Summe

Wegen dieser Anspriche sowie wegen der Kosten fur diesen Beschluss (vgl. Kosten-
rechnung) und wegen der Zustellungskosten fir diesen Beschluss wird/werden die
nachfolgend aufgefthrte/-n angebliche/-n Forderung/-en des Schuldners gegeniber
dem Drittschuldner — einschlie3lich der kinftig fallig werdenden Betrage — so lange
gepfandet, bis der Glaubigeranspruch gedeckt ist.

Drittschuldner

(genaue Bezeichnung des Drittschuldners: Firma bzw. Vor- und Zuname,
vertretungsberechtigte Person/-en, jeweils mit Anschrift; Postfach-Angabe ist nicht zulassig)

Herr/Frau/Firma




Forderung aus Anspruch

1 A (an Arbeitgeber)

[] B (an Agentur fur Arbeit bzw. Versicherungstréager)
Art der Sozialleistung:
Konto-/Versicherungsnummer:

[] C (an Finanzamt)

[1 D (an Kreditinstitute)

] E (an Versicherungsgesellschaften)
Konto-/Versicherungsnummer:

[0 F (an Bausparkassen)

[l G (an Sonstige)

[ gemal gesonderter Anlage

Anspruch A (an Arbeitgeber)

1.

auf Zahlung des gesamten gegenwartigen und kinftigen Arbeitseinkommens (einschlief3lich des
Geldwertes von Sachbeziigen)

auf Auszahlung des als Uberzahlung jeweils auszugleichenden Erstattungsbetrages aus dem
durchgefuihrten Lohnsteuer-Jahresausgleich sowie aus dem Kirchenlohnsteuer-Jahresausgleich fur

das Kalenderjahr und fur alle folgenden Kalenderjahre
auf

Anspruch B (an Agentur fur Arbeit bzw. Versicherungstrager)

auf Zahlung der gegenwartig und kiinftig nach dem Sozialgesetzbuch zustehenden Geldleistungen.
Die Art der Sozialleistungen ist oben angegeben.

Anspruch Aund B

Die fir die Pfandung von Arbeitseinkommen geltenden Vorschriften der 88850 ff. ZPO in Verbindung mit
der Tabelle zu §850c Absatz 3 ZPO in der jeweils gultigen Fassung sind zu beachten.

Anspruch C (an Finanzamt)
auf Auszahlung

1.

des als Uberzahlung auszugleichenden Erstattungsbetrages bzw. des Uberschusses, der sich als
Erstattungsanspruch bei Abrechnung der auf die Einkommensteuer (nebst Solidaritatszuschlag) und
Kirchensteuer sowie Korperschaftsteuer anzurechnenden Leistungen flr das abgelaufene Kalen-

derjahr und fur alle friheren Kalenderjahre ergibt

des Erstattungsbetrages, der sich aus dem Erstattungsanspruch zu viel gezahlter Kraftfahrzeug-

steuer fur das Kraftfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ergibt

Erstattungsgrund:




Anspruch D (an Kreditinstitute)
1. auf Zahlung der zu Gunsten des Schuldners bestehenden Guthaben seiner sémtlichen Girokonten

(insbesondere seines Girokontos Nr. ) bei diesem Kreditinstitut einschlief3-
lich der Anspriiche auf Gutschrift der eingehenden Betrage; mitgepféandet wird die angebliche
(gegenwartige und kunftige) Forderung des Schuldners an den Drittschuldner auf Auszahlung
eines vereinbarten Dispositionskredits (,offene Kreditlinie*), soweit der Schuldner den Kredit in
Anspruch nimmt

2. auf Auszahlung des Guthabens und der bis zum Tag der Auszahlung aufgelaufenen Zinsen sowie
auf fristgerechte bzw. vorzeitige Kiindigung der fur ihn gefiihrten Sparguthaben und/oder Fest-

geldkonten, insbesondere aus Konto Nr.

3. aufAuszahlung der bereitgestellten, noch nicht abgerufenen Darlehensvaluta aus einem Kreditge-
schaft, wenn es sich nicht um zweckgebundene Anspriiche handelt

4. auf Zahlung aus dem zum Wertpapierkonto gehdrenden Gegenkonto, insbesondere aus

Konto Nr. , auf dem die Zinsgutschriften fur die festverzinslichen Wertpa-
piere gutgebracht sind

5. auf Zutritt zu dem BankschlieR3fach Nr. und auf Mitwirkung des Drittschuld-
ners bei der Offnung des BankschlieRfachs bzw. auf die Offnung des BankschlieRfachs allein
durch den Drittschuldner zum Zweck der Entnahme des Inhalts

6. auf

Hinweise zu Anspruch D:

Auf 8835 Absatz 3 Satz 2 ZPO (Zahlungsmoratorium von vier Wochen) und 8835 Absatz 4 ZPO wird der
Drittschuldner hiermit hingewiesen.

Pfandungsschutz fir Kontoguthaben und Verrechnungsschutz fiir Sozialleistungen und fur Kindergeld
werden seit dem 1. Januar 2012 nur fur Pfandungsschutzkonten nach § 850k ZPO gewahrt.

Anspruch E (an Versicherungsgesellschaften)

1. auf Zahlung der Versicherungssumme, der Gewinnanteile und des Ruckkaufwertes aus der
Lebensversicherung/den Lebensversicherungen, die mit dem Drittschuldner abgeschlossen
ist /sind

2. auf das Recht zur Bestimmung desjenigen, zu dessen Gunsten im Todesfall die Versicherungs-
summe ausgezahlt wird, bzw. auf das Recht zur Bestimmung einer anderen Person an Stelle der
von dem Schuldner vorgesehenen

3. aufdas Recht zur Kiindigung des Lebens-/Rentenversicherungsvertrages, auf das Recht auf
Umwandlung der Lebens-/Rentenversicherung in eine pramienfreie Versicherung sowie auf das
Recht zur Aushandigung der Versicherungspolice

Ausgenommen von der Pfandung sind Anspriiche aus Lebensversicherungen, die nur auf den Todesfall
des Versicherungsnehmers abgeschlossen sind, wenn die Versicherungssumme den in §850b Absatz 1
Nummer 4 ZPO in der jeweiligen Fassung genannten Betrag nicht Ubersteigt.

Anspruch F (an Bausparkassen)

aus dem Uber eine Bausparsumme von (mehr oder weniger) Euro

abgeschlossenen Bausparvertrag Nr. ,
insbesondere Anspruch auf

1. Auszahlung der Bausparsumme nach Zuteilung

2. Auszahlung der Sparbeitrage nach Einzahlung der vollen Bausparsumme
3. Rickzahlung des Sparguthabens nach Kindigung

4. das Kundigungsrecht selbst und das Recht auf Anderung des Vertrags




Anspruch G (an Sonstige)

Berechnung des pfandbaren Netto-Einkommens
(betrifft Anspruch A und B)

Von der Pfandung sind ausgenommen:

1.

10.

Betrage, die unmittelbar auf Grund steuer- oder sozialrechtlicher Vorschriften zur Erfiilllung gesetz-
licher Verpflichtungen des Schuldners abzufliihren sind, ferner die auf den Auszahlungszeitraum
entfallenden Betrage, die der Schuldner nach den Vorschriften der Sozialversicherungsgesetze zur
Weiterversicherung entrichtet oder an eine Ersatzkasse oder an ein Unternehmen der privaten Kran-
kenversicherung leistet, soweit diese Betrage den Rahmen des Ublichen nicht libersteigen;

Aufwandsentschadigungen, Auslésegelder und sonstige soziale Zulagen fir auswartige Beschafti-
gungen, das Entgelt fir selbstgestelltes Arbeitsmaterial, Gefahren-, Schmutz- und Erschwerniszula-
gen, soweit sie den Rahmen des Ublichen nicht iibersteigen;

die Halfte der fir die Leistung von Mehrarbeitsstunden gezahlten Teile des Arbeitseinkommens;

die fur die Dauer eines Urlaubs Uber das Arbeitseinkommen hinaus gewahrten Beziige, Zuwendun-
gen aus Anlass eines besonderen Betriebsereignisses und Treuegelder, soweit sie den Rahmen des
Ublichen nicht tibersteigen;

Weihnachtsvergitungen bis zum Betrag der Halfte des monatlichen Arbeitseinkommens, hochstens
aber bis zur Hohe des in 8850a Nummer 4 ZPO in der jeweiligen Fassung genannten Hochstbetrages;

Heirats- und Geburtsbeihilfen, sofern die Vollstreckung wegen anderer als der aus Anlass der Heirat
oder der Geburt entstandenen Anspriiche betrieben wird;

Erziehungsgelder, Studienbeihilfen und &hnliche Bezlige;
Sterbe- und Gnadenbeziige aus Arbeits- und Dienstverhaltnissen;
Blindenzulagen;

Geldleistungen fiir Kinder sowie Sozialleistungen, die zum Ausgleich immaterieller Schaden gezahlt
werden.




[] Es wird angeordnet, dass zur Berechnung des nach §850c ZPO pfandbaren Teils des Gesamt-
einkommens zusammenzurechnen sind:

] Arbeitseinkommen bei Drittschuldner (genaue Bezeichnung)
und

[] Arbeitseinkommen bei Drittschuldner (genaue Bezeichnung)

Der unpfandbare Grundbetrag ist in erster Linie den Einkiinften des Schuldners bei Drittschuldner
(genaue Bezeichnung)

zu entnehmen,

weil dieses Einkommen die wesentliche Grundlage der Lebenshaltung des Schuldners bildet.

[0 Es wird angeordnet, dass zur Berechnung des nach §850c ZPO pfandbaren Teils des Gesamt-
einkommens zusammenzurechnen sind:

[] laufende Geldleistungen nach dem Sozialgesetzbuch von Drittschuldner (genaue Bezeich-
nung der Leistungsart und des Drittschuldners)

und

[] Arbeitseinkommen bei Drittschuldner (genaue Bezeichnung)

Der unpfandbare Grundbetrag ist in erster Linie den laufenden Geldleistungen nach dem Sozialgesetz-
buch zu entnehmen. Anspriiche auf Geldleistungen fur Kinder dirfen mit Arbeitseinkommen nur zusam-
mengerechnet werden, soweit sie nach § 76 des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder nach

8§54 Absatz 5 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGBI) gepfandet werden kénnen.

[] GemaR §850c Absatz 4 ZPO wird angeordnet, dass

[] der Ehegatte [] der Lebenspartner/die Lebenspartnerin [] das Kind/die Kinder
bei der Berechnung des unpfandbaren Teils des Arbeitseinkommens
[] nicht ] nur teilweise

als Unterhaltsberechtigte/-r zu beriicksichtigen sind/ist.

(Begrundung zu Héhe und Art des eigenen Einkommens)

Vom Gericht auszufullen
(wenn ein Unterhaltsberechtigter nur teilweise zu bertcksichtigen ist):

Bei der Feststellung des nach der Tabelle zu §850c Absatz 3 ZPO pfandbaren Betrages bleibt die Unter-
haltspflicht des Schuldners gegenuber

aul3er Betracht. Der pfandbare Betrag ist deshalb ausschlieRlich unter Berticksichtigung der tbrigen
Unterhaltsleistungen des Schuldners festzustellen.

Der nach der Tabelle unpfandbare Teil des Arbeitseinkommens des Schuldners ist wegen seiner teilweise
zu berlcksichtigenden gesetzlichen Unterhaltspflicht gegenliber

um weitere
] € monatlich
] € wochentlich
L] € taglich

zu erhdhen.




Der dem Schuldner danach zu belassende weitere Teil seines Arbeitseinkommens darf jedoch den Be-
trag nicht tbersteigen, der ihm nach der Tabelle des §850c Absatz 3 ZPO bei voller Berticksichtigung der
genannten unterhaltsberechtigten Person zu verbleiben hatte.

[] Es wird angeordnet, dass

[] der Schuldner die Lohn- oder Gehaltsabrechung oder die Verdienstbescheinigung einschlieRlich
der entsprechenden Bescheinigungen der letzten drei Monate vor Zustellung des Pfandungs- und
Uberweisungsbeschlusses an den Glaubiger herauszugeben hat

[1 der Schuldner das Uber das jeweilige Sparguthaben ausgestellte Sparbuch (bzw. die Sparur-
kunde) an den Glaubiger herauszugeben hat und dieser das Sparbuch (bzw. die Sparurkunde)
unverzuglich dem Drittschuldner vorzulegen hat

[] ein von dem Glaubiger zu beauftragender Gerichtsvollzieher fir die Pfandung des Inhalts Zutritt
zum SchlieRRfach zu nehmen hat

[] der Schuldner die Versicherungspolice an den Glaubiger herauszugeben hat und dieser sie
unverzuglich dem Drittschuldner vorzulegen hat

[] der Schuldner die Bausparurkunde und den letzten Kontoauszug an den Glaubiger herauszuge-
ben hat und dieser die Unterlagen unverziglich dem Drittschuldner vorzulegen hat

[] Sonstige Anordnungen:

Der Drittschuldner darf, soweit die Forderung gepfandet ist, an den Schuldner nicht mehr
zahlen. Der Schuldner darf insoweit nicht Gber die Forderung verfligen, sie insbesondere
nicht einziehen.

[] Zugleich wird dem Glaubiger die zuvor bezeichnete Forderung in Héhe des gepfandeten
Betrages

[l zur Einziehung Uberwiesen. [] an Zahlungs statt Gberwiesen.




(Datum,
Unterschrift Rechtspfleger)

Ausgefertigt:

(Datum,
Unterschrift Urkundsbeamter der Geschaftsstelle)

Gerichtskosten
Gebuhr gemafll GKG KV Nr. 2111

Anwaltskosten gemaR RVG
Gegenstandswert:

1. Verfahrensgebihr
VV Nr. 3309

2. Auslagenpauschale
VV Nr. 7002

3. Umsatzsteuer
VV Nr. 7008

Summe von Il.

()

Summe von . und Il.:




	Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses insbesondere wegen gewöhnlicher Geldforderungen

	Anlagen
	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss in der Zwangsvollstreckungssache

	– Gläubiger –
	– Schuldner –
	Drittschuldner

	Forderung aus Anspruch
	Anspruch A (an Arbeitgeber)
	Anspruch B (an Agentur für Arbeit bzw. Versicherungsträger)

	Anspruch A und B

	Anspruch C (an Finanzamt)
	Anspruch D (an Kreditinstitute)
	Hinweise zu Anspruch D

	Anspruch E (an Versicherungsgesellschaften)

	Anspruch F (an Bausparkassen)
	Anspruch G (an Sonstige)
	Berechnung des pfändbaren Netto-Einkommens (Anspruch A und B)


	Vom Gericht auszufüllen 
	Gerichtskosten


	Bezeichnung_Amtsgericht: 
	Anschrift_Amtsgericht_Straße_Hausnummer: 
	Anschrift_Amtsgericht_PLZ_Ort: 
	Antrag_Zustellungsvermittlung: Off
	Zustellung_mit_Aufforderung: Off
	Zustellung_Veranlassung: Off
	Antrag_Zusammenrg_Arbeitseinkommen: Off
	Antrag_Zusammenrg_Arbeitseink_Sozialleistg: Off
	Antrag_Nichtberuecksichtigung_Unterhaltsberechtigte: Off
	Antrag_weiterer: Off
	Antrag_Prozesskostenhilfe_Bewilligung: Off
	Beschluss_Bewilligung_Prozesskostenhilfe: Off
	Anlagen_Schuldtitel: Off
	Anlagen_Schuldtitel_Vollstreckungsunterlagen: 
	Anlagen_Erklaerung_Verhaeltnisse_pers_wirtsch: Off
	Anlagen_Schuldtitel_Verhaeltnisse_Belege: 
	Anlagen_weitere: Off
	Verrechnungsscheck_Gerichtskosten: Off
	Gerichtskostenstempler: Off
	Gerichtsvollzieherkosten_Einzugsermaechtigung: Off
	Bank_Name1: 
	Bank_Kontonummer1: 
	Bank_Bankleitzahl1: 
	Bank_Kontoinhaber: 
	Hilfe_Datum_1: 01.01.2020
	Datum_Antrag_Einzugsermaechtigung: 
	Hilfe_Datum_2: 01.01.2020
	Datum_Antrag_Antragsteller: 
	Uebernahme_Amtsgericht_Bezeichnung: 
	Uebernahme_Anschrift_Amtsgericht_Straße_Hausnummer: 
	Uebernahme_Anschrift_Amtsgericht_PLZ_Ort: 
	Schuldner_Name_Zusatz: 
	Schuldner_Anschrift_Strasse_Hausnummer: 
	Schuldner_Anschrift_PLZ_Ort: 
	Schuldner_Vertreter_Name: 
	Schuldner_Vertreter_Name_Zusatz: 
	Schuldner_Vertreter_Anschrift_Strasse_Hausnummer: 
	Schuldner_Vertreter_Anschrift_PLZ_Ort: 
	Schuldner_Vertreter_Aktenzeichen: 
	Liste_Vollstreckungstitel_3: 
	Liste_Vollstreckungstitel_4: 
	Liste_Vollstreckungstitel_5: 
	Liste_Vollstreckungstitel_6: 
	Betrag_Vollstreckungstitel_Haupt_Teil_Forderung: 
	Hauptforderung: Off
	Betrag_Restforderung_aus_Hauptforderung: 
	Restforderung_aus_Hauptforderung: Off
	Betrag_ZinsenFIX_aus_Forderungen: 
	gemaess_Aufstellung: Off
	nebst_Zinsen1: Off
	nebst_Zinsen_Prozentsatz: 
	Zinsen_aus_Betrag_Euro1: 
	Zinsen_seit1: 
	Hilfe_Datum_3: 01.01.2020
	Betrag_Zinsen_Prozent: 
	nebst_Zinsen2: Off
	Zinsen_aus_Betrag_Euro2: 
	Zinsen_seit2: 
	Betrag_Saeumniszuschlaege: 
	Saeumniszuschlaege_VVG: Off
	Betrag_Kosten_vorgerichtl_Wechselkosten: 
	Kosten_vorgerichtlich: Off
	Wechselkosten: Off
	Betrag_Kosten_Mahn_Vollstreckungsbescheid: 
	Kosten_Mahn_Vollstreckungsbescheid: Off
	Betrag_Kosten_festgesetzt: 
	Kosten_festgesetzt: Off
	Betrag_Zinsen_aus_Kosten: 
	nebst_4_Prozent_Zinsen: Off
	aus_Betrag: 
	Zinsen_seit: 
	Hilfe_Datum_5: 01.01.2020
	Betrag_Zinsen_Basiszinsatz: 
	nebst_5_Prozentpunkten_ueber_Basiszinssatz: Off
	Zinsen_aus_Betrag_Euro3: 
	Zinsen_seit3: 
	Betrag_Vollstreckungskosten: 
	Vollstreckungskosten: Off
	Aufstellung_Vollstreckungskosten: Off
	Hilfe_Datum_4: 01.01.2020
	Summe_Gesamtbetrag: 
	Liste_Drittschuldner_1: 
	Liste_Drittschuldner_2: 
	Liste_Drittschuldner_3: 
	Liste_Drittschuldner_4: 
	Liste_Drittschuldner_5: 
	Liste_Drittschuldner_6: 
	Liste_Drittschuldner_7: 
	Liste_Drittschuldner_8: 
	Liste_Drittschuldner_9: 
	Liste_Drittschuldner_10: 
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_A_Arbeitgeber: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_B_Arge_Versicherungstraeger: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_C_Finanzamt: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_D_Kreditinstitute: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_E_Versicherungsgesellschaft: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_F_Bausparkassen: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_G_Sonstige: Off
	Liste_Forderung_aus_Anspruch_gem_ges_Anlage: Off
	Anspruch_A_Arbeitgeber_3LohnSt_KirchenSt_JAusgleich_ab_Jahr: 
	Anspruch_C_Finanzamt_1Erstatt_Steuern_Ueberschuss_Jahr_abgel: 
	Anspruch_C_Finanzamt_2a_Kfz_Kennzeichen: 
	Anspruch_C_Finanzamt_2b_Kfz_Erstattungsgrund: 
	Anspruch_D_Kreditinstitute_1Girokonto_Nr: 
	Anspruch_D_Kreditinstitute_2Sparkonto_Festgeldkonto_Nr: 
	Anspruch_D_Kreditinstitute_4Wertpapierkonto_Nr_inkl_Zinsen: 
	Anspruch_D_Kreditinstitute_5Bankschließfach_Nr: 
	Anspruch_D_Kreditinstitute_6auf_weitere_pfaendb_Ansprueche: 
	Anspruch_F_Bausparkassen_Sparsumme: 
	Anspruch_F_Bausparkassen_Bausparvertrag_Nr: 
	Anspruch_G_Sonstige: 
	Anordnung_850c_ZPO_Pfaendbarer_Teil_Gesamteinkommen1: Off
	Anordnung_850c_ZPO_Arbeitseink1_Drittschuldner: Off
	Anordnung_850c_ZPO_Arbeitseink1_Drittschuldner_Bezeichnung: 
	Anordnung_850c_ZPO_Arbeitseink2_Drittschuldner: Off
	Anordnung_850c_ZPO_Arbeitseink2_Drittschuldner_Bezeichnung: 
	Anordnung_850c_ZPO_unpfaendb_Grundbetrag_Bezeichnung: 
	Anordnung_850c_ZPO_Pfaendbarer_Teil_Gesamteinkommen2: Off
	Anordnung_850c_ZPO_Geldleistg_SGB_Drittschuldner: Off
	Anordnung_850c_ZPO_Geldleistg_SGB_Drittschuldner_Bezeichnung: 
	Anordnung_850c_ZPO_Arbeitseink3_Drittschuldner: Off
	Anordnung_850c_ZPO_Arbeitseink3_Drittschuldner_Bezeichnung: 
	Anordnung_850c_Abs4_Familie: Off
	Anordnung_850c_Abs4_Ehegatte: Off
	Anordnung_850c_Abs4_Lebenspartner: Off
	Anordnung_850c_Abs4_Kind: Off
	Anordnung_850c_Abs4_Familie_nicht: Off
	Anordnung_850c_Abs4_Familie_nur_teilweise: Off
	Anordnung_850c_Abs4_Familie_Begruendung_eig_Einkommen: 
	Anordnung_dass: Off
	Anordnung_Herausgabe_Einkommensnachweise_3_Monate: Off
	Anordnung_Herausgabe_Sparbuch: Off
	Anordnung_Zutritt_Gerichtsvollzieher_Bankschließfach: Off
	Anordnung_Herausgabe_Versicherungspolice: Off
	Anordnung_Herausgabe_Bausparurkunde_Kto_Auszug: Off
	II_Anwaltskosten_RGV_Gegenstandswert: 
	II_Anwaltskosten_1_Verfahrensgebuehr_VV_Nr_3309: 
	II_Anwaltskosten_2_Auslagenpauschale_VV_Nr_7002: 
	II_Anwaltskosten_3_Umsatzsteuer_VV_Nr_7008: 
	Anordnung_weitere: Off
	Sonstige Anordnungen: Off
	Anordnung_weitere_Freitext: 
	Sonst_Anord_Text: 
	Weitere_Antr_Text: 
	Weitere_Antrag: Off
	Glaeubiger_Vertreter_Anschrift_PLZ_Ort: 
	Glaeubiger_Vertreter_Aktenzeichen: 
	Forderung_B_Arge_Versicherungstraeger_Art_Sozialleistung: 
	Forderung_B_Arge_Versicherungstraeger_Kto_VersNr: 
	Forderung_aus_Anspruch_E_Versicherung_Kto_VersNr: 
	Anspruch_A_Arbeitgeber_4auf_andere_Einkuenfte: 
	Hilfe_Datum_6: 2020
	Hilfe_Datum_7: 2020
	Prozentpunkte_5: Off
	Prozentpunkte_8: Off
	Teilhauptforderung: Off
	Prozentpunkte_2_5: Off
	Glaeubiger_Name_Zusatz: 
	Glaeubiger_Name: 
	Glaeubiger_Anschrift_Strasse_Hausnummer: 
	Glaeubiger_Anschrift_PLZ_Ort: 
	Glaeubiger_Vertreter_Name: 
	Glaeubiger_Vertreter_Name_Zusatz: 
	Glaeubiger_Vertreter_Anschrift_Strasse_Hausnummer: 
	Schuldner_Name: 
	Antrag_weiterer_Text: 
	Anlagen_weitere_Text: 
	I_Gerichtskosten_GKG_KV_Nr_2111: 
	Summe_von_II: 
	Summe_von_I_und_II: 
	Liste_Vollstreckungstitel_2: 
	Liste_Vollstreckungstitel_1: 
	Forderungspfaendung_Nichteinzug: Off
	Ueberwiesen_Einziehung: Off
	Ueberwiesen_Zahlungsstatt: Off
	Bankverbindung_Glaeubiger: Off
	Bankverbindung_Glaeubigervertreter: Off
	Bank_Name2: 
	Bank_Kontonummer2: 
	Bank_Bankleitzahl2: 


